
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der Basler AG am 26.05.2020 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei den Beschlussfassungen wie folgt auszuüben. 

TOP 1: keine Beschlussfassung 

TOP 2 (Dividende): DSW-Empfehlung: JA 

TOP 3 (Entlastung Vorstand): DSW-Empfehlung: JA 

TOP 4 (Entlastung AR): DSW-Empfehlung: JA 

TOP 5 (Bestellung Abschlussprüfer): DSW-Empfehlung: JA 

TOP 6 (Wahl AR):  DSW-Empfehlung: NEIN 

Ohne die Kompetenz des Kandidaten in Frage zu stellen erscheint ein Kandidat im Lebensalter von 

über 80 Jahren nicht nachhaltig und zukunftsorientiert 

TOP 7 (genehmigtes Kapital):  DSW-Empfehlung: NEIN 

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bis zu 50% des GK ist nicht akzeptabel 

TOP 8 (Erwerb eigener Aktien):  DSW-Empfehlung: NEIN 

Den Erwerb eigener Aktien können wir derzeit nicht unterstützen 

TOP 9 (Satzungsänderungen) 

TOP 9.1 – TOP 9.11: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 9.12 (Online-HV): Ablehnung 

TOP 9.13:  DSW-Empfehlung: NEIN 

Die Einschränkung des Frage- und Rederechts können wir nicht mittragen. 

TOP 9.14: DSW-Empfehlung: JA 

TOP 9.15:  DSW-Empfehlung: NEIN 

Hier gibt es einen abweichenden Gewinnbezug der neuen Aktien 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

